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RS OGH 1953/3/18 1Ob210/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1953

Norm

AußStrG §16 BII2g

AußStrG §95

Rechtssatz

Die Unterlassung der neuerlichen Ladung eines Noterben, der auf die Teilnahme an der ersten Inventurtagsatzung

verzichtet hat, zur fortgesetzten Tagsatzung zur Inventierung des Nachlasses stellt keine Nullität dar.
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